
Beschluss: 
 
Der Sperrung des Marktplatzes und der Marktstraße für Kraftfahrzeuge an den Wo-
chenenden (freitags, 05:00 Uhr bis montags 06.45 Uhr) während der Sommermonate 
(01.April bis zum 31. Oktober) wird auf Grundlage der Ergebnisse aus der Befragung 
zum Marktplatz zugestimmt. 


